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Beschluss vom 31. Mai 2012

in Sachen

A. ,

Klagerin / Massnahmebeklagte und Berufungsklagerin

vertreten durch Rechtsanwaltin lic. iur. X.
gegen

Beklagter / Massnahmeklager und Berufungsbeklagter

vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Y.

sowie

1. C. ,
2. D. ,

Verfahrensbeteiligte

1, 2 vertreten durch Dr. iur. Z

betreffend vorsorgliche Massnahmen (Abanderung Ehegatten- und Kin-
derunterhaltsbeitrage)

Berufung gegen eine Verfiigung des Einzelgerichts im ordentlichen Verfah-
ren am Bezirksgericht Affoltern vom 28. Juni 2011 (FE100115)



Verfiigunqg des Einzelgerichts im ordentlichen Verfahren am Bezirksgericht
Affoltern vom 28. Juni 2011 (Urk. 2):

Es wird verfiigt:

1. Der Beklagte/Massnahmeklager wird in Abanderung von Dispositivziffer 9 der Verfligung
vom 23. September 2010 der Einzelrichterin im summarischen Verfahren des Bezirksge-
richts Affoltern (Prozess Nr. EE100015) verpflichtet, der Klagerin/Massnahmebeklagten fir
die Dauer des Scheidungsprozesses fiir die Kosten des Unterhalts und der Erziehung der
gemeinsamen Tochter C._ sowie fur die Klagerin/Massnahmebeklagte personlich Un-

terhaltsbeitrage wie folgt zu bezahlen:

- Fr. 2'863.— (Fr. 800.— fur C.___, Fr. 2'063.— fir die Klagerin/Massnahme-
beklagte personlich) zuziglich Kinderzulagen in der anteilsmassigen Hohe von
Fr. 150.— (gemass Berechnungsmodus des Eheschutzentscheides Prozess Nr.
EE100015) rickwirkend ab April 2011 bis August 2011;

- Fr. 2835.— (Fr. 800.— fur C.____, Fr. 2'035.— fur die Klagerin/Massnahme-
beklagte personlich) zuziglich Kinderzulagen in der anteilsmassigen Hoéhe
(gemass Berechnungsmodus des Eheschutzentscheides Prozess Nr.
EE100015) von Fr. 150.— ab September 2011;

zahlbar jeweils im Voraus auf den Ersten eines jeden Monats.

2. die Regelung der Kosten- und Entschadigungsfolgen des vorliegenden Massnahmeverfah-

rens bleibt dem Endentscheid vorbehalten.
3. (Mitteilung)

4. (Rechtsmittel)

Berufungsantriage:

Der Klagerin, Massnahmebeklagten und Berufungsklagerin:

Urk. 2S. 2f.:

"1. Ziffer 1 des Dispositivs der Verfigung der Einzelrichterin im or-
dentlichen Verfahren des Bezirksgerichts Affoltern a.A. vom



28. Juni 2011 (Prozess-Nr. FE100115-A/Z04/mb) sei vollumfang-
lich aufzuheben.

Der vom Berufungsbeklagten vor Vorinstanz gestellte Antrag auf
Abanderung der Verfugung der Einzelrichterin des Bezirksge-
richts Affoltern a.A. vom 23. September 2010 (Prozess-

Nr. EE100015) sei abzuweisen und es sei festzustellen, dass die
Verfigung der Einzelrichterin des Bezirksgerichts Affoltern a.A.
vom 23. September 2010 (Prozess-Nr. EE100015) nach wie vor
und vollumfanglich Gultigkeit habe; insbesondere sei festzustel-
len, dass der Berufungsbeklagte nach wie vor verpflichtet sei, die
gemass Ziffer 9 der Verfugung der Einzelrichterin des Bezirksge-
richts Affoltern a.A. vom 23. September 2010 festgesetzten Un-
terhaltsbeitrage zu bezahlen, namlich: Der Berufungsbeklagte sei
verpflichtet, fur die Dauer des Getrenntlebens der Berufungskla-
gerin fUr die Kosten des Unterhalts und der Erziehung der ge-
meinsamen Tochter C. sowie fur die Berufungsklagerin
personlich einen monatlichen Beitrag von insgesamt CHF 3'600.—
zu leisten (CHF 1'000.— fur C. und CHF 2'600.— fur die Be-
rufungsklagerin personlich). Zusatzlich sei der Berufungsbeklagte
verpflichtet, der Berufungsklagerin CHF 150.— Anteil Kinderzulage
zu bezahlen, alles zahlbar monatlich im Voraus auf den 1. eines
jeden Monats.

Eventualiter, namlich fur den Fall, dass Ziffer 9 der Verfugung der
Einzelrichterin des Bezirksgerichts Affoltern a.A. vom

23. September 2010 doch abgeandert wirde, sei eine Reduktion
des Unterhaltsbeitrages erst mit Wirkung ab 1. Oktober 2011 zu
verfligen und es sei die Aufteilung des vom Berufungsbeklagten
der Berufungsklagerin zu bezahlenden Unterhaltsbeitrages so
vorzunehmen, als dass der Unterhaltsbeitrag im Umfang von

CHF 1'000.— fur Tochter C. gedacht sei und der Rest fur die
Berufungsbeklagte persdnlich.

Der vorliegenden Berufung sei die aufschiebende Wirkung zu er-
teilen.

Der Berufungsklagerin sei die Unentgeltlichkeit der Prozessfih-
rung auch fur das vorliegende Berufungsverfahren vor Oberge-
richt zu bewilligen und es sei die Unterzeichnete, RA X.
[Adresse], als Rechtsbeistand zu bewilligen.

Alles unter Kosten- und Entschadigungsfolgen (zuztglich MWST)
zulasten des Berufungsbeklagten.”



Des Beklagten, Massnahmeklagers und Berufungsbeklagten:

Urk. 11 S. 11

"ANTRAG (in der Sache)

Es seien die Berufungsbegehren 1 — 3 abzuweisen und die angefoch-
tene Verfugung vom 28.06.2011 in vollem Umfang zu bestatigen;

unter Kosten- und Entschadigungsfolgen zulasten der Berufungskla-
gerin.

VERFAHRENSANTRAG

Es sei dem Berufungsbeklagten die unentgeltiche Prozessfuhrung zu
gewahren und in der Person des Unterzeichnenden ein unentgeltli-
cher Rechtsbeistand zu ernennen."

Erwagungen:

1. Sachverhalt / Prozessgeschichte

1.1. Mit Eingabe vom 21. Marz 2011 machte der Beklagte, Massnahmeklager
und Berufungsbeklagte (fortan Beklagter) bei der Vorinstanz ein Begehren um Er-
lass von vorsorglichen Massnahmen im Scheidungsverfahren anhangig und ver-
langte darin sinngemass die Abanderung der Verfugung der Einzelrichterin im
summarischen Verfahren des Bezrkes Affoltern vom 23. September 2010

(Urk. 7/15). Mit Verfugung vom 28. Juni 2011 entschied die Vorinstanz gemass
vorstehend wiedergegebenem Dispositiv (Urk. 7/52, Urk. 2).

1.2. Mit fristgerechter Eingabe vom 21. Juli 2011 erhob die Klagerin, Massnah-
mebeklagte und Berufungsklagerin (fortan Klagerin) Berufung gegen die Verfu-
gung der Vorinstanz vom 28. Juni 2011 mit den vorstehend aufgeflhrten Antra-
gen (Urk. 1). Mit Prasidialverfugung vom 27. Juli 2011 wies die erkennende
Kammer das Gesuch der Klagerin um Aufschub der Vollstreckbarkeit des vo-

rinstanzlichen Massnahmeentscheids ab (Urk. 6).

1.3. Am 26. August 2011 erstattete der Beklagte innert der ihm mit Verfugung
vom 17. August 2011 (Urk. 8) angesetzten Frist die Berufungsantwort (Urk. 11),



welche der Klagerin mit Verfigung vom 25. November 2011 zur Kenntnis ge-
bracht wurde (Urk. 15).

1.4. Mit Vorladung vom 25. April 2012 wurden die Parteien zur Vergleichsver-
handlung auf den 23. Mai 2012 vorgeladen (Urk. 20).

2.  Vergleich

2.1. Anlasslich der Vergleichsverhandlung vom 23. Mai 2012 schlossen die Par-

teien unter Mitwirkung des Gerichts folgende Vereinbarung (Urk. 24, Prot. S. 7):

"1.  Der Beklagte verpflichtet sich, der Klagerin fir die Dauer des Scheidungsverfahrens
an die Kosten des Unterhalts und der Erziehung der gemeinsamen Tochter C.
sowie fur die Klagerin persénlich einen monatlichen Betrag von insgesamt Fr. 3'100.—
zu bezahlen (Fr. 1'000.— fur C.___ und Fr. 2'100.- fir die Klagerin persoénlich). Der
Unterhaltsbeitrag istim Voraus zu bezahlen, jeweils auf den ersten eines jeden Mo-
nats, rickwirkend ab 1. April 2011. Der Beklagte verpflichtet sich Uberdies, der Klage-
rin Fr. 150.— Anteil Kinderzulagen zu bezahlen, zahlbar monatlich im Voraus auf den

ersten eines jeden Monats, rickwirkend ab 1. April 2011.

2. Die Parteien halten tbereinstimmend fest, dass vom Beklagten bereits geleistete Un-
terhaltszahlungen an die riickwirkend noch zu leistenden Zahlungen anzurechnen
sind und er der Klagerin somit Fr. 622.— zurlickbezahlt (in sechs monatlichen Raten a
finfmal Fr. 100.— und einmal Fr. 122.—, erstmals per Juli 2012), womit die Ausstande

bis Ende Mai 2012 ausgeglichen sind.

3. Im Ubrigen zieht die Klagerin ihre Berufung - mit Ausnahme ihres Gesuches um un-

entgeltliche Rechtspflege - zurlick.

4. Die Parteien vereinbaren, die Kosten fiir das Berufungsverfahren je zur Halfte zu tra-
gen und verzichten gegenseitig auf eine Parteientschadigung, je unter Hinweis auf ih-

re Gesuche um unentgeltliche Rechtspflege.”

2.2. Das Rechtsmittelverfahren steht unter der Herrschaft der am 1. Januar 2011
in Kraft getretenen Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272; Art. 405
Abs. 1 ZPO). Eine Parteivereinbarung hat in Kinderbelangen, die der Offizialma-
xime unterstehen, lediglich die Bedeutung Ubereinstimmender Parteiantrage

(Art. 296 Abs. 3 ZPO).



2.3. DieKlagerin beantragt im Berufungsverfahren, die Unterhaltsbeitrage des
Beklagten seien — gemass dem Entscheid der Einzelrichterin im summarischen
Verfahren des Bezirkes Affoltern vom 23. September 2010 — bei Fr. 3'600.— mo-
natlich zu belassen, wovon Fr. 1'000.— der gemeinsamen Tochter C._ und
Fr. 2'600.— ihr personlich zuzusprechen seien. Anlasslich der Vergleichsverhand-
lung vom 23. Mai 2012 wurde aufgrund der veranderten finanziellen Verhaltnisse
der Parteien eine neue Bedarfsberechnung vorgenommen. Wahrend die Vo-
rinstanz von einem —im Vergleich zum Eheschutzverfahren — neuen Bedarf der
Klagerinmit C.___ ab 1. April 2011 von Fr. 3'016.— ausging, ist dieser unter Be-
ricksichtigung des veranderten Mietzinses sowie der Steuerbelastung bis zum

30. September 2012 mit durchschnittlich Fr. 3'566.— zu beziffern, ab 1. Oktober
2012 schliesslich mit Fr. 3'469.—. Diesem Bedarf steht ein Einkommen von durch-
schnittlich Fr. 700.— monatlich gegeniber. Der Bedarf des Beklagten wurde von
der Vorinstanz bis 31. August 2011 neu mit Fr. 4'770.—und ab 1. September 2011
mit Fr. 4'432.— beziffert. Unter Berlcksichtigung der héheren Schulkosten der
beim Beklagten lebenden Tochter D._ sowie der ebenfalls veranderten Miet-
kosten belauft sich der Bedarf bei ihm bis 30. September 2012 auf durchschnitt-
lich Fr. 4'994.—, ab 1. Oktober 2012 schliesslich auf Fr. 4'826.—. Das Einkommen
des Beklagten betragt unverandert Fr. 8'180.— netto pro Monat. Die von den Par-
teien gestutzt auf diese Zahlen fur die Dauer des Scheidungsverfahrens beantrag-
te Anderung der Unterhaltsbeitrage des Beklagten an die Klagerin und die ge-
meinsame Tochter auf Fr. 3'100.— monatlich erscheint angemessen. Bis zum

30. September 2012 verbleibt den Parteien somit ein halftig aufzuteilender Freibe-
trag von durchschnittlich Fr. 320.—, ab 1. Oktober 2012 Fr. 585.—. Eine Aufteilung
des Unterhaltsbeitrages in Fr. 1'000.— fur die Tochter C._ und Fr. 2'100.— fur
die Klagerin personlich erscheint ebenfalls angemessen. Das Kindeswohl erfor-
dert somit keine andere Regelung als die von den Parteien vereinbarte und die
Vereinbarung vom 23. Mai 2012 kann — soweit Kinderbelange betroffen sind —
genehmigt bzw. kénnen die entsprechenden autoritativen Anordnungen getroffen

werden.

2.4. Ein Vergleich hat die Wirkung eines rechtskraftigen Entscheides (Art. 241
Abs. 2 ZPO). Der Prozess ist demzufolge im Ubrigen abzuschreiben (Art. 241



Abs. 3 ZPO), unter vereinbarungsgemasser Regelung der Kosten- und Entscha-

digungsfolgen.

2.5. Beide Parteien stellen fur das Berufungsverfahren ein Gesuch um unentgelt-
liche Rechtspflege im Sinne von Art. 118 lit. b und ¢ ZPO (Urk. 1 S. 3, Urk. 11

S. 2). Aus den im Recht liegenden Unterlagen geht glaubhaft hervor, dass ihnen
die erforderlichen liquiden Mittel zur Tragung der Gerichtskosten sowie der Kos-
ten fur die Rechtsbeistande zur Zeit fehlen. Die Klagerin verdient lediglich

Fr. 700.— pro Monat und verfugt Uber kein Vermdgen (Urk. 5/5, Urk. 5/6). Der Be-
klagte kann sodann nicht zur Leistung eines Beitrags an ihre Prozesskosten ver-
pflichtet werden, fehlen ihm doch selber die erforderlichen Mittel (Urk. 13/1,

Urk. 13/2). Der den Parteien verbleibende Freibetrag (vgl. Ziff. 2.3. vorstehend)
wird sodann flr in der Bedarfsberechnung nicht berticksichtigte Kosten zu ver-
wenden sein, insbesondere im Zusammenhang mit dem Unterhalt und der Erzie-
hung der beiden Kinder, womit ihnen zur Bestreitung der Gerichts- und Anwalts-
kosten innert absehbarer Zeit (vgl. BGE 1091a 5E. 3a S. 8/9; BGE 118 la 369 E.
4a S. 370 f.; BGE vom 9. Juli 2003, 5P.219/2003) die notigen Mittel fehlen. Die
Begehren der Parteien waren Uberdies nicht aussichtslos, womit die Vorausset-
zungen fur die Gewahrung der unentgeltlichen Rechtspflege nach Art. 117 ZPO
(in Verbindung mit Art. 29 Abs. 3 Satz 1 BV) efflllt sind. Die Parteien waren
schliesslich fur das vorliegende Verfahren zur gehérigen Wahrung ihrer Rechte
auf rechtlichen Beistand angewiesen (Art. 118 Abs. 1 lit. ¢ ZPO), weshalb ihnen

die unentgeltliche Rechtspflege antragsgemass zu gewahren ist.

2.6. Die Gerichtsgeblhr fur das Berufungsverfahren ist gestitzt auf § 5 Abs. 1,
§ 6 Abs. 2 lit. b, § 8 Abs. 1, § 10 Abs. 1 sowie § 12 Abs. 1 und 2 der GebUhren-
verordnung des Obergerichts vom 8. September 2010 (GebV OG) auf Fr. 1'500.—
festzusetzen.

Es wird beschlossen:

1. Den Parteien wird fur das Berufungsverfahren die unentgeltliche Rechtspfle-

ge gewahrt und der Klagerin Rechtsanwaltin lic. iur. X. sowie dem Be-



klagten Rechtsanwalt lic. iur. Y. als unentgeltliche Rechtsbeistande
bestellt.

Der Beklagte wird verpflichtet, der Klagerin fir die Dauer des Scheidungs-
verfahrens an den Unterhalt und die Erziehung der Tochter C. monat-
liche Unterhaltsbeitrage von Fr. 1'000.— zu bezahlen, zuzlglich Fr. 150.— An-

teil Kinderzulage.

Die Unterhaltsbeitrage sind monatlich im Voraus zu bezahlen, jeweils auf

den ersten eines jeden Monats, ruckwirkend per 1. April 2011.

Vom Beklagten bereits geleistete Unterhaltszahlungen sind an die rackwir-
kend noch zu leistenden Zahlungen anzurechnen. Der Beklagte wird ver-
pflichtet, der Klagerin Fr. 622.— in sechs monatlichen Raten (finfmal

Fr. 100.— und einmal Fr. 122.—, erstmals per Juli 2012) zu bezahlen, womit

die Ausstande bis Ende Mai 2012 ausgeglichen sind.

Im Ubrigen wird der Vergleich vorgemerkt und das Berufungsverfahren ab-

geschrieben.

Die Entscheidgebuhr fur das Berufungsverfahren wird auf Fr. 1'500.— festge-
setzt.

Die Gerichtskosten beider Verfahren werden den Parteien je zur Halfte auf-
erlegt, jedoch zufolge gewahrter unentgelticher Rechtspflege einstweilen
auf die Gerichtskasse genommen.

Die Nachzahlungspflicht gemass Art. 123 ZPO bleibt vorbehalten.

Es wird davon Vormerk genommen, dass die Parteien fur das Berufungsver-

fahren gegenseitig auf eine Parteientschadigung verzichtet haben.

Schriftiche Mitteilung an die Parteien sowie — unter Ricksendung der erst-
instanzlichen Akten — an das Bezirksgericht Affoltern, je gegen Empfangs-

schein.



8. Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert
innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesge-
richt, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulassigkeit und Form einer solchen
Beschwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder
Art. 113 ff. (subsidiare Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42
des Bundesgesetzes Uber das Bundesgericht (BGG).

Dies ist ein Entscheid Uber vorsorgliche Massnahmen im Sinne von Art. 98 BGG.

Es handelt sich um eine vermégensrechtliche Angelegenheit. Der Streitwert betragt
Uber Fr. 30'000.-.

Die Beschwerde an das Bundesgericht hat keine aufschiebende Wirkung.
Hinsichtlich des Fristenlaufs gelten die Art. 44 ff. BGG.

Zurich, 31. Mai 2012

Obergericht des Kantons Zirich
l. Zivilkammer
Die Gerichtsschreiberin

lic. iur. B. Demuth

versandt am: js



	Beschluss vom 31. Mai 2012
	Verfügung des Einzelgerichts im ordentlichen Verfahren am Bezirksgericht Affoltern vom 28. Juni 2011 (Urk. 2):
	Es wird verfügt:
	1. Der Beklagte/Massnahmekläger wird in Abänderung von Dispositivziffer 9 der Verfügung vom 23. September 2010 der Einzelrichterin im summarischen Verfahren des Bezirksgerichts Affoltern (Prozess Nr. EE100015) verpflichtet, der Klägerin/Massnahmebekla...
	 Fr. 2'863.– (Fr. 800.– für C._____, Fr. 2'063.– für die Klägerin/Massnahmebeklagte persönlich) zuzüglich Kinderzulagen in der anteilsmässigen Höhe von Fr. 150.– (gemäss Berechnungsmodus des Eheschutzentscheides Prozess Nr. EE100015) rückwirkend ab ...
	 Fr. 2'835.– (Fr. 800.– für C._____, Fr. 2'035.– für die Klägerin/Massnahmebeklagte persönlich) zuzüglich Kinderzulagen in der anteilsmässigen Höhe (gemäss Berechnungsmodus des Eheschutzentscheides Prozess Nr. EE100015) von Fr. 150.– ab September 2011;

	2. die Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen des vorliegenden Massnahmeverfahrens bleibt dem Endentscheid vorbehalten.
	3. (Mitteilung)
	4. (Rechtsmittel)
	Berufungsanträge:
	Erwägungen:
	1. Sachverhalt / Prozessgeschichte
	1.1. Mit Eingabe vom 21. März 2011 machte der Beklagte, Massnahmekläger und Berufungsbeklagte (fortan Beklagter) bei der Vorinstanz ein Begehren um Erlass von vorsorglichen Massnahmen im Scheidungsverfahren anhängig und verlangte darin sinngemäss die ...
	1.2. Mit fristgerechter Eingabe vom 21. Juli 2011 erhob die Klägerin, Massnahmebeklagte und Berufungsklägerin (fortan Klägerin) Berufung gegen die Verfügung der Vorinstanz vom 28. Juni 2011 mit den vorstehend aufgeführten Anträgen (Urk. 1). Mit Präsid...
	1.3. Am 26. August 2011 erstattete der Beklagte innert der ihm mit Verfügung vom 17. August 2011 (Urk. 8) angesetzten Frist die Berufungsantwort (Urk. 11), welche der Klägerin mit Verfügung vom 25. November 2011 zur Kenntnis gebracht wurde (Urk. 15).
	1.4. Mit Vorladung vom 25. April 2012 wurden die Parteien zur Vergleichsverhandlung auf den 23. Mai 2012 vorgeladen (Urk. 20).

	2. Vergleich
	2.1. Anlässlich der Vergleichsverhandlung vom 23. Mai 2012 schlossen die Parteien unter Mitwirkung des Gerichts folgende Vereinbarung (Urk. 24, Prot. S. 7):
	2.2. Das Rechtsmittelverfahren steht unter der Herrschaft der am 1. Januar 2011 in Kraft getretenen Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272; Art. 405 Abs. 1 ZPO). Eine Parteivereinbarung hat in Kinderbelangen, die der Offizialmaxime untersteh...
	2.3. Die Klägerin beantragt im Berufungsverfahren, die Unterhaltsbeiträge des Beklagten seien – gemäss dem Entscheid der Einzelrichterin im summarischen Verfahren des Bezirkes Affoltern vom 23. September 2010 – bei Fr. 3'600.– monatlich zu belassen, w...
	2.4. Ein Vergleich hat die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheides (Art. 241 Abs. 2 ZPO). Der Prozess ist demzufolge im Übrigen abzuschreiben (Art. 241 Abs. 3 ZPO), unter vereinbarungsgemässer Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen.
	2.5. Beide Parteien stellen für das Berufungsverfahren ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege im Sinne von Art. 118 lit. b und c ZPO (Urk. 1 S. 3, Urk. 11 S. 2). Aus den im Recht liegenden Unterlagen geht glaubhaft hervor, dass ihnen die erforderli...
	2.6. Die Gerichtsgebühr für das Berufungsverfahren ist gestützt auf § 5 Abs. 1, § 6 Abs. 2 lit. b, § 8 Abs. 1, § 10 Abs. 1 sowie § 12 Abs. 1 und 2 der Gebührenverordnung des Obergerichts vom 8. September 2010 (GebV OG) auf Fr. 1'500.– festzusetzen.

	Es wird beschlossen:
	1. Den Parteien wird für das Berufungsverfahren die unentgeltliche Rechtspflege gewährt und der Klägerin Rechtsanwältin lic. iur. X._____ sowie dem Beklagten Rechtsanwalt lic. iur. Y._____ als unentgeltliche Rechtsbeistände bestellt.
	2. Der Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin für die Dauer des Scheidungsverfahrens an den Unterhalt und die Erziehung der Tochter C._____ monatliche Unterhaltsbeiträge von Fr. 1'000.– zu bezahlen, zuzüglich Fr. 150.– Anteil Kinderzulage.
	3. Im Übrigen wird der Vergleich vorgemerkt und das Berufungsverfahren abgeschrieben.
	4. Die Entscheidgebühr für das Berufungsverfahren wird auf Fr. 1'500.– festgesetzt.
	5. Die Gerichtskosten beider Verfahren werden den Parteien je zur Hälfte auferlegt, jedoch zufolge gewährter unentgeltlicher Rechtspflege einstweilen auf die Gerichtskasse genommen.
	6. Es wird davon Vormerk genommen, dass die Parteien für das Berufungsverfahren gegenseitig auf eine Parteientschädigung verzichtet haben.
	7. Schriftliche Mitteilung an die Parteien sowie – unter Rücksendung der erstinstanzlichen Akten – an das Bezirksgericht Affoltern, je gegen Empfangsschein.
	8. Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Beschwerde richten sich nach Art. 7...

